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Neues Tierarzneimittelgesetz seit 01.01.2023 
Übersicht über alle Nutzungsarten 
 
 
Am 01.01.2023 hat sich das Tierarzneimittelgesetz (TAMG) in Deutschland geändert. 
Auslöser dafür ist eine Anpassung an das EU-Recht. Durch diese EU-Verordnung gelten ab 2023 
neue gesetzliche Regelungen zum Antibiotika-Einsatz und der Antibiotika-Meldung bei Tieren. 
 
Hier sind zur Übersicht alle Nutzungsarten für Rind, Schwein, Huhn und Pute zusammengefasst. 
 
 

 
 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen, welche Nutzungsarten die EU-Verordnung und das TAMG vor-
geben. In der dritten und vierten Spalte ist markiert, wer von den Meldungen betroffen ist. 
 
Die dritte Spalte (grün) markiert die Mitteilungspflicht für Betriebe (mit Bestandsgrenzen). 
Die vierte Spalte (blau) markiert die Mitteilungspflicht für Tierarztpraxen (keine Bestandsgrenzen). 
 
Hinweis Bestandsgrenzen in Spalte 3: Betriebe sind mitteilungspflichtig, sofern sie mehr als die angegebene 
Tierzahl im Halbjahresdurchschnitt halten. Gezählt wird pro Nutzungsart separat. 
 
 

 
Bezeichnung Definition Meldepflicht für 

Tierhaltende 
Meldepflicht für 

Tierarzt / Tierärztin 

Kälber zugegangen nicht auf dem Betrieb geborene 
Rinder  
< 12 Monate ab Einstallung 

 
 
> 25 Tiere 

 

Kälber eigene Aufzucht auf dem Betrieb geboren 
< 12 Monate 
 

 
 

Mastrinder ab 12 Monate 
  

 

Milchkühe ab 1. Kalbung  
 
> 25 Tiere 

 

Sonstige Rinder > 12 Monate 
weder Milchkuh noch Mastrind 
(Bsp. Färse, Mutterkuh) 

 
 

Rind, Transit kurzzeitig gehaltene Rinder 
(< 1 Woche) Bsp. Besitzer-/ 
Standortwechsel 

 
 

ÜBERSICHT 
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Bezeichnung Definition Meldepflicht für 

Tierhaltende 
Meldepflicht für 

Tierarzt / Tierärztin 

Saugferkel   
 
Nur in Kombination mit 
mitteilungspflichtigen 
Zuchtschweinen 

 

Ferkel bis 30kg abgesetzt  
 
> 250 Tiere 

 

Mastschweine ab 30kg 
 

  
 
> 250 Tiere 

 

Sonstige Schweine 
 

> 30kg  
 
 

 

Zuchtschweine 
 

ab Einstallung zur Ferkelerzeu-
gung; Eber und Sauen 

 
 
> 85 Tiere 
dann automatisch 
auch mitteilungs-
pflichtig für Saugferkel 

 

Schwein, Transit kurzzeitig gehaltene Schweine 
(< 1 Woche) Bsp. Besitzer-/ 
Standortwechsel 

  

 
 
 

Puten Nutzungsarten 

Bezeichnung Definition Meldepflicht für 
Tierhaltende 

Meldepflicht für 
Tierarzt / Tierärztin 

Puten-Eintagsküken in Brütereien und 
beim Transport 

 
 
 

 

Mastputen ab Schlupf  
 
> 1.000 Tiere 

 

Sonstige Puten   
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Bezeichnung Definition Meldepflicht für 
Tierhaltende 

Meldepflicht für 
Tierarzt / Tierärztin 

Hühner-Eintagsküken 
 

in Brütereien und 
beim Transport 

 
 
 

 

Masthühner ab Schlupf 
 

 
 
> 10.000 Tiere 

 

Junghennen ab Schlupf bis Aufstallung 
in Legebetrieb 

 
 
> 1.000 Tiere 

 

Legehennen ab Aufstallung in Legebetrieb  
 
> 4.000 Tiere 

 

Sonstige Hühner    

 
 
 
 
 
 

Wo finde ich weitere Informationen? 
 
Informationen zur Antibiotika-Meldung in der Tierarzneimittel-Datenbank der HI-Tier sind zum Bei-
spiel auf diesen Internetseiten zu finden: 
 
 
 

Regierung von Schwaben 
Regierung von Schwaben Informationen des Sachgebiets 54 Veterinärwesen 
🡪Hier finden Sie dieses Merkblatt und die Anleitungen. 

 
 

Projekthomepage LGL 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

https://www.antibiotika-tierhaltung.bayern.de 
 
 

HI-Tier Informationsseite zur Tierarzneimittel-Datenbank 
https://www.hi-tier.de/infoTA.html 

 
 
 
 

Hotline Tierärzte und Tierärztinnen 
 
 Tel: 09131-6808-7777 

https://www.regierung.schwaben.bayern.de/aufgaben/info_sachgebiete/informationen_themen_sg_54/index.html
https://www.antibiotika-tierhaltung.bayern.de/
https://www.hi-tier.de/infoTA.html

